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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stärkung des Schweizer Stiftungsstandortes (Pa.Iv. 14.470)

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Werner Luginbühl (bdp, BE) 2014 eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in
der Schweiz. Nach anfänglichem Widerstand durch die RK-NR gaben schliesslich beide
Rechtskommissionen der Initiative Folge. Der auf Wunsch der RK-SR von der
Bundesverwaltung ausgearbeitete Entwurf stiess im Frühling 2020 auf starke Kritik in
der Vernehmlassung, worauf die ständerätliche Kommission die Vorlage auf zwei der
ursprünglich acht gestellten Forderungen beschränkte: Stifterinnen und Stifter sollen
neu ausgebaute Rechte in Bezug auf Organisationsänderungen der Stiftung erhalten,
zudem sollen Änderungen an der Stiftungsurkunde zukünftig einfacher vorgenommen
werden können. Beide Aspekte hiess das Parlament gut und sprach überdies Personen
mit einem «berechtigten Kontrollinteresse» neu ebenfalls ein Beschwerderecht zu,
schloss jedoch Spenderinnen und Spender sowie diesen nahestehende Personen davon
aus.

Chronologie
Parlamentarische Initiative und Vorprüfung durch die RK-SR
RK-NR stimmt nicht zu
RK-SR gibt Folge
Zustimmung durch RK-NR
Auftrag der RK-SR an die Bundesverwaltung zur Ausarbeitung eines Entwurfs
Genehmigung der Fristverlängerung bis 2021 durch den Ständerat
Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnisse
Detailberatungen im Ständerat
Eintretensentscheid der RK-NR
Detailberatungen im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2015
SARAH KUHN

Mit einer Ende 2014 eingereichten parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
wurde das Parlament aufgefordert, Anpassungen der gesetzlichen Grundlage –
insbesondere des ZGB und DBG – vorzunehmen, damit die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in der Schweiz in ihrer Wirksamkeit und
ihrem liberalen Charakter gestärkt werden. Das Parlament soll hierbei im Wesentlichen
organisatorischen und formellen Anforderungen Rechnung tragen. So soll das BfS
regelmässig Daten zu den steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen publizieren.
Auch wird eine Präzisierung der Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in
Anlehnung an das Beschwerderecht von Personen mit berechtigten Kontrollinteressen,
erwartet. Des Weiteren sollen auch Anpassungen im Rahmen der Stiftungsurkunde
vorgenommen werden; zwecks Vereinfachung würden für unwesentliche Änderungen
die notarielle Beurkundung entfallen und die Stifterrechte durch Ausdehnung des
Änderungsvorbehalts auf Organisationsänderung optimiert werden. Zudem sollen eine
Haftungsbegrenzung für ehrenamtliche Organmitglieder, Steuerprivilegien für von
Erben vorgenommene Zuwendungen aus dem Nachlass und die Möglichkeit eines
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden angedacht werden. Als letzter
Punkt soll eine Angleichung des Steuerrechts an das Zivilrecht berücksichtigt werden, in
dem keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung für die entsprechende
Honorierung von strategischen Leitungsorganen sichergestellt wird. Im November 2015
wurde der Vorstoss in der Vorprüfung von der RK-SR behandelt und für gut befunden.
Die Kommission gab der Initiative mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2015
MELIKE GÖKCE
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Rund ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission konnte sich auch die RK-NR in der
Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu einem Entscheid
durchringen. Im Mai 2016 hatte sie angekündigt, dass sie zunächst Anhörungen
durchführen wolle, bevor sie darüber entscheide, ob sie sich dem Beschluss der RK-SR
zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zur Stärkung des Schweizer
Stiftungsstandorts anschliessen wolle. Diese Anhörungen fanden schliesslich im August
desselben Jahres statt. Im November kam dann die ernüchternde Nachricht: Die RK-NR
sehe diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und sprach sich mit 13 zu 6 Stimmen ohne
Enthaltung gegen den Vorstoss aus. Sie bezweifelte, dass die Massnahmen – auch
aufgrund ihrer Heterogenität – zu einer effektiven Stärkung führen würden und
befürchtete im Gegenteil negative Auswirkungen auf das Schweizer Steuersystem. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2016
MELIKE GÖKCE

Nach dem Negativbescheid der RK-NR im Herbst 2016 lag es nun am Ständerat, über
das Weiterbestehen der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu befinden.
Die RK-SR hielt an ihrem Entscheid vom November 2015 fest und beantragte ihrem Rat
im entsprechenden Bericht vom August 2017, der Initiative Folge zu geben (mit 10 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung). Sie betonte abermals die Relevanz des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens für die Schweiz. Gerade vor dem Hintergrund
des stetig steigenden Konkurrenzkampfes auf internationaler Ebene sehe sie
Handlungsbedarf, um die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der in
der Schweiz ansässigen Stiftungen zu verbessern und den weltweit bekannten
Stiftungsstandort Schweiz zu festigen. Des Weiteren verwies die Kommission darauf,
dass die letztmalige Stiftungsrechtsrevision auf das Jahr 2006 datiere und gerade in
Anbetracht der Schnelllebigkeit des Stiftungssektors eine entsprechende Anpassung
angemessen wäre.
Der Ständerat teilte diese Einschätzung und gab der Initiative ohne Einwände
entsprechend Folge. Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) führte in seinem Votum drei
wesentliche Argumente an, weshalb er sich dem mit „überwältigendem Mehr“ von der
Kommission angeführten Vorschlag anschliessen und sich für das Vorankommen des
Vorstosses einsetzen wolle. Erstens bestehe Handlungsbedarf, da die heutigen
Rahmenbedingungen teilweise nicht mehr zeitgemäss seien, zweitens wolle die
Initiative keine komplizierte Totalrevision, sondern lediglich punktuell gesteuerte
Anpassungen anstossen und drittens sei die von der Swissfoundations angebrachten
Kritik bezüglich einer fehlenden strategischen Stossrichtung und
„Verschlimmbesserung“ der Grundlagen unbegründet. Gerade die Teilrevision erlaube
ein zielgerichtetes Agieren und durch die Vorarbeit von Experten könnten
entsprechend sinnvolle Lösungen vorgeschlagen werden. Der Initiant selbst schloss die
Debatte mit einer Reminiszenz an die Gründung der parlamentarischen Gruppe
Philanthropie/Stiftungen, welcher auch einige der Anwesenden angehörten: Fast alle
Ständeratsmitglieder seien in einer Stiftung tätig, nur ganz wenige aber befassten sich
auch mit dem Stiftungswesen, obwohl dessen Bedeutung in der Schweiz beträchtlich
sei. Er selbst habe sich immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und nicht
zuletzt nach der vom Bundesrat beantragten Abschreibung seiner vor neun Jahren
eingereichten Motion (09.3344) zur Attraktivierung des Stiftungswesens festgestellt,
dass es zwar keine Totalrevision brauche – wie damals verlangt – jedoch eine gezielte
Optimierung im Feinbereich. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
MELIKE GÖKCE

Nach einer langen und kontroversen Vorprüfungsphase kam die parlamentarische
Initiative Luginbühl (bdp, BE) schliesslich im Oktober 2017 zustande. Die RK-NR hatte
ihren ablehnenden Beschluss vom November 2016 revidiert und sich entschlossen, mit
9 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen der Initiative Folge zu geben – dies, nachdem der
Initiative bereits im September 2017 vom Ständerat Folge gegeben worden war. Die RK-
SR, als Kommission des Erstrates, wurde folglich damit beauftragt, einen Entwurf zur
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens auszuarbeiten. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2017
MELIKE GÖKCE
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Ohne weitere Umschweife wurde der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE),
mit der die Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens angestrebt wird, in der
Herbstsession 2019 vom Ständerat eine Fristverlängerung von 2 Jahren bis 2021
gewährt. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 der Ausarbeitung einer Vorlage zur
parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) eine zweijährige Fristverlängerung
gewährt hatte, schickte die RK-SR Ende November 2019 den Vorentwurf zur Stärkung
der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in die Vernehmlassung. Um die weltweite
Bedeutung und die günstigen Bedingungen des Schweizer Stiftungsrechts
aufrechterhalten zu können, bedürfe es vereinzelter Korrekturen, die mit den acht
vorgeschlagenen Massnahmen der parlamentarischen Initiative angegangen werden
könnten und daher auch in dieser Form in die Kommissionsvorlage aufgenommen
worden seien, so der entsprechende Kommissionsbericht. Die Massnahmen
orientierten sich an realen Bedürfnissen und seien sowohl angemessen als auch
verwertbar und setzten sich u.a. mit der Aufsicht und der Haftung von
Stiftungsratsmitgliedern auseinander, ohne dabei eine Einschränkung der bewährten
Rechtsgrundlagen zu provozieren oder mit internationalen Verpflichtungen sowie
europäischem Recht zu kollidieren.
Das zentrale Element der Vorlage stellen die vorgeschlagenen Steueranreize dar, wobei
die Kommission in ihrem Vorentwurf mehrere Varianten in Betracht zog, mit denen die
steuerliche Bevorzugung von Zuwendungen aus Nachlässen und die Spendenvorträge
auf spätere Veranlagungsperioden ermöglicht werden sollen. Die Hauptvariante
ermöglicht einen Spendenabzug für die zwei folgenden Steuerperioden, während die
Variante 1 keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Die Variante 2 sieht weder für einmalig
erhöhte Abzüge noch für einen Spendenvortrag Regularien vor. Diese Erneuerungen
hätten zwar naturgemäss sowohl für den Bund als auch für die Kantone
Mindereinnahmen zur Folge, die Kommission ging aber davon aus, dass die positiven
gesellschaftlichen Effekte, die aus den Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke
entstehen, diese Mindereinnahmen weit überkompensieren würden. Die
Vernehmlassung dauerte bis zum 13. März 2020. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2019
MELIKE GÖKCE

Der Nationalrat befasste sich sodann in der Herbstsession 2021 mit dem Entwurf der
RK-SR zur parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesen von 2014. Eintreten sowie die Forderung der vorberatenden RK-
NR, dem Ständerat zu folgen und somit nur zwei der acht in der parlamentarischen
Initiative vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen, waren unbestritten. Damit könnten
Stifterinnen und Stifter neu auch Änderungen bezüglich der Organisation ihrer Stiftung
beantragen, zudem dürfe die Aufsichtsbehörde selbst sogenannte «unwesentliche
Änderungen der Stiftungsurkunde» vornehmen, nachdem sie das oberste
Stiftungsorgan angehört habe, wie Kommissionssprecherin Bellaïche (glp, ZH) erklärte.
Diese beiden Punkte seien unbestritten gewesen, da sie der Realität gerecht würden
und die Stiftungen entlasteten. 

Zusätzlich schlug die RK-NR jedoch zwei neue Punkte vor. Einerseits sollten «Personen
mit einem berechtigten Kontrollinteresse» Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
einreichen können. Derzeitig könne das Beschwerderecht sogar Stifterinnen und
Stiftern verwehrt werden, auch wenn die Stiftungsführung nicht rechtskonform handle.
Da kein Gegenantrag gestellt wurde, hiess der Nationalrat diese Änderung in der Folge
diskussionslos gut.
Mit der zweiten Änderung wollte die Kommissionsmehrheit ermöglichen, dass
Stiftungen auch steuerbefreit werden können, wenn sie ihre Stiftungsorgane
angemessen entschädigen. Damit solle gemäss Kommissionssprecherin eine
Professionalisierung von Stiftungen und somit eine Stärkung des Stiftungsstandorts
vorangetrieben werden. Eine Minderheit um Baptiste Hurni (sp, NE) wollte diesen
Zusatz streichen, da er unter anderem bereits in der Vernehmlassung stark umstritten
gewesen sei. Zudem sei mit der Formulierung einer «angemessene[n] Vergütung» nicht
klar, ab wann eine Stiftung noch steuerbefreit werden könne. Kommissionssprecherin
Bellaïche hielt dagegen, dass die derzeitige Gesetzgebung je nach Kanton variiere und
durch diese Änderung eine grössere Rechtssicherheit geschaffen würde. Der
Nationalrat sprach sich mit 121 zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Ergänzung aus.
Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie die Mitglieder der EVP stimmten für

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.09.2021
SARAH KUHN
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den Minderheitsantrag. 

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf einstimmig mit 188 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Damit ging das Geschäft mit den zwei neu geschaffenen
Differenzen zurück an den Ständerat. 7

Urheberrecht

Die Künstlerverbände Visarte und Swissculture starteten Ende Jahr eine Kampagne zur
Einführung des Folgerechtes. Ein solches Recht garantiert Künstlerinnen und Künstlern
eine Beteiligung am Verkaufsgewinn ihres Werkes. Die Schweiz ist mitunter das einzige
europäische Land, in welchem in- und ausländische Kunstschaffende bei
Weiterveräusserung ihrer Werke durch Vertreter des Kunstmarkts nicht am
Wertzuwachs beteiligt werden. Dieser Umstand stiess auch beim europäischen
Künstlerverband IAA auf Widerstand. In einer Resolution forderte er die Schweiz im
November zur umgehenden Behebung der Gesetzeslücke im Urheberrecht auf. Die
Kampagne der Schweizer Künstlerverbände wurde neben prominenten Vertretern der
Kunstszene auch von fünfzehn Ständeräten unterstützt: In einem Ende Jahr
eingereichten Postulat Luginbühl (bdp, BE), forderte der Urheber den Bundesrat zum
Aufzeigen von Möglichkeiten zur angemessenen Gewinnbeteiligung von
Kunstschaffenden auf. 8

POSTULAT
DATUM: 08.12.2013
MARLÈNE GERBER

Schweizer Künstlerinnen und Künstler sollen am Verkaufserlös beteiligt werden, falls
ihre Werke weiterveräussert werden. Das im Vorjahr von Werner Luginbühl (bdp, BE)
eingereichte, breit abgestützte Postulat, das vom Bundesrat das Aufzeigen von
Möglichkeiten zur Einführung des sogenannten Folgerechts verlangte, wurde in der
Frühjahrssession 2014 vom Ständerat angenommen. Die Forderung nach einer
Einführung des Folgerechts wurde im Vorjahr von Seiten verschiedener
Künstlerverbände laut. Die Kunstschaffenden wiesen darauf hin, dass die Schweiz in
diesem Bereich des Urheberrechtsschutzes der EU hinterher hinke. In ihrer
unterstützenden Haltung zum Postulat bemerkte Bundesrätin Sommaruga (sp), dass das
Folgerecht innerhalb der Künstlerszene nicht unumstritten sei. Ein Bericht könne
jedoch auf die in der EU gesammelten Erfahrungen zurückgreifen, um so mögliche
Konsequenzen einer entsprechenden Gesetzesanpassung aufzuzeigen. Die Forderung
zur Einführung des Folgerechts ist nicht neu: Sie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bereits von Ferdinand Hodler als Präsident der Gesellschaft Schweizerischer Maler,
Bildhauer und Architekten geäussert und nicht zuletzt 2001 in einer Motion von alt-
Nationalrätin Aeppli (sp, ZH) gefordert, deren Anliegen erfolgreich in ein Postulat
umgewandelt worden war. Jedoch auch 2006 hatte der Bundesrat auf die
Umstrittenheit der Forderung hingewiesen und Argumente für eine Neubeurteilung der
Situation als nicht vorhanden erklärt. Luginbühl sieht in der seit jüngster Zeit geltenden
flächendeckenden Durchsetzung im EU-Raum nun durchaus neue Argumente zur
Wiederaufnahme der Debatte. 9

POSTULAT
DATUM: 19.03.2014
MARLÈNE GERBER

Der Bericht des Bundesrates in Erfüllung eines Postulats Luginbühl (bdp, BE) ergab,
dass die Schweiz zu einem der wenigen europäischen Ländern zählt, die kein
Folgerecht kennen, bzw. wo Künstlerinnen und Künstler bei Weiterverkauf ihrer Werke
nicht am Erlös beteiligt werden. Trotzdem kommt der Bundesrat zum Schluss, dass die
Einführung des Folgerechtes, wie in einer 2013 gestarteten Kampagne der
Künstlerverbände Visarte und Swissculture gefordert, nicht zielführend sei.
Erfahrungen aus der EU zeigten, dass nur wenige Personen – erfolgreiche
Kunstschaffende und deren Erben – von einer solchen Regelung profitieren würden.
Wenn die Erlöse alternativ in einen Kultur- und Sozialfonds eingezahlt würden, könnte
immerhin ein breiterer Kreis von Künstlerinnen und Künstlern davon profitieren,
allerdings würden die geschätzten Einnahmen aus dem Folgerecht in der Schweiz (CHF
2 Mio.) nur einen unbedeutend kleinen Teil der gesamten Kulturförderung (CHF 2,7
Mrd.) ausmachen. Ferner könnten negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
eines Kunsthandelsplatzes oder Verlagerungskosten nicht ausgeschlossen werden.
Nicht zuletzt, so der Bundesrat, verfügten die zwei grössten Kunsthandelsplätze, China
und die USA, ebenfalls über kein Folgerecht und auch Bestrebungen einzelner Staaten
auf internationaler Ebene seien kürzlich am Widerstand anderer Staaten gescheitert. In
der Schweiz seien die Kunsthandelsverbände gegen die Einführung eines solchen
Rechtes, wie der Bundesrat mit Verweis auf die eingegangenen Stellungnahmen vom

POSTULAT
DATUM: 25.05.2016
MARLÈNE GERBER
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Schweizer Kunstverein (SKV) und vom Verband Kunstmarkt Schweiz (VKMS) beteuerte. 10

Der Bundesrat sah das Postulat Luginbühl (bdp, BE) mit seinem Bericht zum Folgerecht
als erfüllt an und beantragte den Räten im Rahmen des Berichtes über Motionen und
Postulate (17.006) die Abschreibung des Geschäfts. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2017
MELIKE GÖKCE

Archive, Bibliotheken, Museen

2007 hatte der Bundesrat dem Parlament einen neuen Vorschlag für ein Bundesgesetz
über die Museen und Sammlungen des Bundes zugestellt, nachdem ein erster Entwurf
vom Parlament zurückgewiesen worden war, weil eine eigentliche Strategie vermisst
wurde. Das neue Gesetz verpflichtet einerseits sämtliche Museen und Sammlungen des
Bundes auf gemeinsame Ziele und erteilt ihnen andererseits einen verbindlichen
Grundauftrag. Zudem bildet es die Rechtsgrundlage für ein Schweizerisches
Nationalmuseum. Der Ständerat trat ohne Gegenstimme auf die neue Vorlage ein.
Allgemein begrüsst wurde die mit diesem Entwurf angestrebte einheitliche
Organisation. Der Antrag einer Minderheit Maissen (cvp, GR), wonach der Bund sich
auch an öffentlichen oder privaten Einrichtungen von landesweitem Interesse
beteiligen kann, wurde mit 25 zu 11 Stimmen verworfen, ebenso mit 13 zu 13 Stimmen
und Stichentscheid des Präsidenten ein Antrag Luginbühl (svp, BE), der verlangte, dass
die verschiedenen Landesteile im Museumsrat ausgewogen vertreten sein müssen. In
der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2008
MARIANNE BENTELI

Noch bis im Vorjahr finanzierte sich das Freilichtmuseum Ballenberg mit Einnahmen
aus dem Verkauf von Eintritten, durch Spenden und durch die eigene Gastronomie zu
90% selbst. Aufgrund grösserer anstehender Renovationen und der Modernisierung der
Instrumente zur Kunstvermittlung benötigt das Museum in den nächsten zehn Jahren
jedoch zusätzliche finanzielle Mittel. Mit den jährlichen Beiträgen des Kantons Bern
(CHF 625'000), weiterer Kantone (CHF 100'000) und für 2014/2015 des Bundes (CHF
500'000) können die Kosten wegen fehlender Rückstellungen nicht gedeckt werden.
Eine von Stiftungsratsmitglied Werner Luginbühl (bdp, BE) eingereichte Motion
verlangte deshalb eine Erhöhung des Bundesbeitrages sowie die substanzielle
finanzielle Beteiligung des Standortkantons und weiterer mit Ausstellungsobjekten
vertretener Kantone, wobei der Bund hierbei die Koordination übernehmen könne. In
seiner ablehnenden Haltung unterstrich der Bundesrat, dass er den Betriebsbeitrag
auch nach 2015 weiterzuführen gedenke und das Freilichtmuseum bereits im Rahmen
des Schwerpunkts "lebendige Traditionen" zwischen 2012 und 2015 mit weiteren
Mitteln im Umfang von CHF 375'000 unterstütze sowie seit 2012 weitere CHF 100'953
für denkmalpflegerische Massnahmen aufgewendet hätte. Ferner erachte er es nicht als
die Aufgabe der Regierung, für eine privatrechtliche Stiftung Kostenbeteiligungen
auszuhandeln; vielmehr gehöre die Beschaffung von öffentlichen und privaten Geldern
zur Aufgabe des Stiftungsrates. Mit 21 zu 12 Stimmen sprach sich der Ständerat trotz
ausführlicher Gegenrede des Kulturministers für zusätzliche Bundesmittel aus. Über die
zweite Ziffer betreffend Aushandlung einer angemessenen Kostenbeteiligung durch die
Kantone hatte er nicht zu befinden, da diese im Rat vom Motionär zurückgezogen
wurde. Der ablehnende Bericht der eigenen Kommission veranlasste den Nationalrat im
Herbst jedoch dazu, auch den ersten Punkt des Anliegens nicht zu überweisen. 13

MOTION
DATUM: 10.09.2014
MARLÈNE GERBER

1) Medienmitteilung der RK-SR vom 04.11.15
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